
Unsere 5 goldenen Leitgedanken 

1. Wir gehen respektvoll miteinander um und reden 
freundlich miteinander. 

2. Wir lösen Konflikte im Gespräch und bleiben fair. 

3. Wir fühlen uns verantwortlich für unsere Schule und halten 

sie ordentlich und sauber. 
 

4. Wir sind pünktlich und erfüllen unsere Aufgaben. 

5. Wir verhalten uns in unserem Schulgebäude und auf 

unserem Hof rücksichtsvoll. 
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Schulleitung 2025 

 

Ein freundliches Zusammenleben und achtsames Miteinander wollen wir 

mit den folgenden Regeln an unserer Schule ermöglichen. 
 

 

 

Allgemeine Regeln des Miteinanders  
 

1) Während der Unterrichtszeit von 8.00 Uhr bis 14.55 Uhr und auch in der Hortzeit verhalten sich 
im Schulgebäude alle so, dass niemand gestört wird. Besonders beim Wechsel von einem 
Unterrichtsraum in den anderen achten alle darauf, dass dies leise geschieht. 
 

2) Das Rennen ist im Schulhaus nicht erlaubt. 
 

3) Innerhalb des Schulhauses tragen alle Kinder Hausschuhe. 
 

4) Um 8.00 Uhr sind alle Kinder im Klassenraum. Um 8.10 Uhr beginnt der Unterricht. 
 

5) Die Kinder können bis 8.00 Uhr in den Klassenraum begleitet werden. Damit die Zeit zwischen 
8.00 und 8.10 Uhr zum Ankommen oder Arbeiten genutzt werden kann, verlassen die Eltern 
spätestens um 8.00 Uhr von sich aus den Klassenraum und die Schule. Kinder die zu spät 
kommen, betreten leise den Raum. 
 

6) Der Frühhort findet zurzeit von 7.00 bis 8.00 Uhr (nach vorheriger Anmeldung bei der 

koordinierenden Erzieherin) im Flur der roten Etage statt. Die Kinder, die erst zur 2. Stunde 
Unterricht haben, werden von 8.00 bis 8.50 Uhr in einem Hortraum der gelben Etage betreut. 
 

7) Der Haupteingang in der Rochstraße ist der allgemeine Zugang zum Schulgelände. Jeder 
achtet darauf, dass sich das Eingangstor nach dem Benutzen selbstständig schließt. Dies ist 
notwendig, um ein Weglaufen von Kindern zu verhindern.  
Der Schulhofeingang am Hochhaus bleibt als Eingang verschlossen. 
 

8)  Im Rahmen der verlässlichen Halbtagsgrundschule werden alle Kinder bei Ausfall von 

Unterricht bis 13.30 Uhr im Hort betreut. Danach gehen Kinder ohne Hortbetreuung nach Hause. 
Kinder, die eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vorweisen, dürfen direkt nach 
Unterrichtsschluss nach Hause gehen. 
 

9)  Nach Unterrichtsschluss gehen alle Kinder, die nicht im Hort angemeldet sind, umgehend nach 
Hause. 
 

10)  In der Sporthalle, in der Bibliothek, im Naturwissenschafts-, Englisch-, Kunst- und im Musikraum 
dürfen sich Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen aufhalten. 
 

11) Die Garderobe wird ausschließlich zum Umziehen genutzt. 
 

12)  Jedes Kind ist für ein sauberes und ordentliches Garderobenfach selbst verantwortlich. Jeden 
Freitag räumt es sein eigenes Fach auf. Vor allen Ferien räumen Kinder und Eltern gemeinsam 
das Garderobenfach leer, damit eine Reinigung erfolgen kann. 
 

13) Die Sportsachen werden in einem Beutel am Haken aufbewahrt. Sie werden selbstständig 
spätestens am letzten Schultag vor jeden Ferien zum Waschen mit nach Hause genommen.  
  

14) Für Kinder bleiben Handy und Smartwatch zu Hause. Wenn das Mitbringen notwendig ist, 
bleiben sie während der gesamten Unterrichts- und Hortzeit ausgeschaltet in der Schultasche. 
Bei Regelverstoß wird das Handy oder die Smartwatch eingezogen und muss von einem 
Elternteil im Sekretariat abholt werden. Die Schule haftet nicht bei Verlust.  
 

15)  Eltern verzichten auf dem gesamten Schulgelände darauf, ihr Handy zu benutzen. 
 

16)  Alle Kinder und Erwachsenen sind mit verantwortlich, dass unsere Schule sauber und ordentlich 
bleibt. 
 

17) Unsere Toiletten werden so hinterlassen, dass auch der nächste sie noch benutzen möchte. 
 

18)  Kaugummi kauen ist auf dem gesamten Schulgelände nicht gestattet. 
 

19)  Wir lieben Haustiere, möchten aber aus Respekt vor Kindern und Erwachsenen mit Ängsten, 
dass sie nicht auf das Schulgelände mitgebracht werden. Es kann Ausnahmen geben, die 

vorher bei der Schulleitung beantragt werden. 
 

20) Während der Unterrichts-, Pausen- und Hortzeit darf von den Kindern das Schulgelände nicht 
ohne Erlaubnis verlassen werden. 
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Schulleitung 2025 

 

Ein freundliches Zusammenleben und achtsames Miteinander wollen wir 

mit den folgenden Regeln an unserer Schule ermöglichen. 
 

 

Pausenregeln 
 

1) Die Hofpause verbringen alle Kinder auf dem Schulhof. In den Regenpausen bleiben alle 

Kinder  in ihren Klassenräumen. 
 

2) Im Mittagsband halten sich alle Kinder entweder im Hortbereich, in der Bibliothek, in der 

Mensa oder auf dem Schulhof auf. Für die Kindersprechstunde und den Förderunterricht 
gehen die Kinder leise vor ihren entsprechenden Raum und warten, bis die Lehrkraft kommt. 
 

3) Das Mittagessen wird in der Mensa oder in den abgesprochenen Klassenräumen 

eingenommen. Alle angebotenen Speisen werden dort verzehrt.  Hinterher räumt jeder seinen 
Tischplatz auf und wischt seinen benutzten Platz ab. 
 

4) Zur Schlichtung von Streit stehen die zuständigen Konfliktlots*innen in der 1. Hofpause an 
der Tischtennisplatte zur Verfügung. Alle      Kinder achten und respektieren die Arbeit und die 
Entscheidungen der Konfliktlots*innen. Für Konfliktlotsengespräche steht der Hortraum in der 
blauen Etage (1. OG) zur Verfügung. (Start: nach der Klassenfahrt der Stufe 4-6) 
 

 Regeln auf dem Hof 
 

1) Während der ersten Hofpause wird nur auf dem Schulhof gespielt. Das Spielen und 

Aufhalten auf dem Weg, welcher der Rochstraße zugewandt ist, ist wegen der 
fehlenden Aufsichtsmöglichkeit nicht gestattet.  
 

2) Nach dem Mittagsband kann dieser Weg zum Laufen und Fahren mit horteigenen 
Fahrzeugen benutzt werden. Gespielt wird jedoch nur auf dem Schulhof, um den Unterricht 
nicht zu stören.  
 

3) Nach dem Mittagsband können Spielgeräte mit der Ausleihkarte ausgeliehen werden. Jedes 
Kind, das sich ein Gerät ausgeliehen   hat, ist für eine vollständige Rückgabe selbst zuständig 
und verantwortlich. 
 

4) Das Klettern ist auf dem Kletterfelsen möglich. Das Klettern auf den Bäumen und auf der 
Mauer     vor der Mensa ist der Unfallgefahr wegen nicht erlaubt. 
 

5) Fußballspielen ist auf dem Feld neben der Turnhalle und auf dem Spielfeld hinter dem 
Schulgelände erlaubt. 
 

6) Fährräder und Roller werden    an den Fahrrad- und Rollerständern abgestellt und dort 
angeschlossen. Sie werden nicht mit auf den Schulhof genommen. Die Schule haftet nicht bei 
Verlust. 
 

7) Die Fahrradständer und Rollerparkplätze sind keine Spielorte. 
 

8) Nach dem Mittagsband (ab 13.30 Uhr) können horteigene Fahrzeuge auf den befestigten 
Beton- und Plattenwegen benutzt werden. Dabei sind Helm bzw. Komplettschutz bei Inlinern 
erforderlich.  
 

9) Auf den Hügel wird nichts mitgenommen, was Räder hat oder rollt. 
 

10) Auf dem Schulgelände darf nicht mit harten Gegenständen wie Steinen, Kastanien oder 
Schneebällen geworfen werden. Auch das Werfen von Sand ist nicht gestattet. 
 

11) Die maximale Größe eines Stockes, mit dem auf dem Schulhof ab der zweiten Hofpause 
(Mittagsband) gespielt werden darf, ist immer die Körpergröße des jeweiligen Kindes. 

 

12) Weitere Regelungen zum Ablauf auf dem Schulhof sind für Mitarbeiter*innen in der 

Prozesskarte „Schulhofabläufe“ geregelt und auf Nachfrage auch für Eltern einsehbar. 
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Ein freundliches Zusammenleben und achtsames Miteinander wollen wir 

mit den folgenden Regeln an unserer Schule ermöglichen. 
 

 

Vereinbarungen für Fehlzeiten 
 
1) Muss ein Kind krankheitsbedingt zu Hause bleiben, muss das Sekretariat davon vor  

Unterrichtsbeginn bis spätestens 8.00 Uhr telefonisch (auch auf dem AB) oder per E-Mail 

an grundschule@esbmz.de benachrichtigt werden. Bitte nicht die Klassenlehrkraft 

anschreiben, da diese am Morgen ggf. noch keine Mails gelesen hat.  
 

2) Bei der Information an die Schule muss die Dauer des Fernbleibens mitgeteilt werden 
und ggf. eine erneute Meldung (wenn die Erkrankung ein längeres Fernbleiben erfordert) 
erfolgen.  
Wenn das Kind wieder gesund ist, geben die Eltern ihrem Kind eine schriftliche Bitte um 
Entschuldigung  über die Fehlzeit mit. Die Entschuldigung ist bei der Klassenleitung abzugeben.  
 

3) Anträge über eine Beurlaubung bzw. Freistellung vom Unterricht für die Dauer bis zu drei 
Tagen    werden durch die Eltern schriftlich mindestens eine Woche vor Freistellungsdatum bei 
der Klassenleitung eingereicht. 
Darüber hinaus gehende Beurlaubungs- und Freistellungsanträge werden mindestens 14 Tage 
vor Beginn der Schulleitung vorgelegt. Die Eltern informieren zusätzlich auch die 
Klassenleitung. 
 

4) Freistellungsanträge, welche die Tage direkt vor oder nach den Schulferien betreffen, müssen 
mindestens 14 Tage vorher schriftlich bei der Schulleitung beantragt werden. Die Eltern 
informieren zusätzlich auch die Klassenleitung. 
 

5) Der durch Krankheit oder Freistellung versäumte Unterrichtsstoff muss selbstständig in 
Absprache mit der Klassenleitung zu Hause nachgearbeitet werden. 

 
 
 

 

mailto:schule@esbmz.de
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Ein freundliches Zusammenleben und achtsames Miteinander wollen wir mit den 

folgenden Regeln an unserer Schule ermöglichen. 
 

 

 
 
 

Unser Tagesrhythmus 
 

Zeit Std. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

  

Stufe 1-3 Stufe 4-6 Stufe 1-3 Stufe 4-6 Stufe 1-3 Stufe 4-6 Stufe 1-3 Stufe 4-6 Stufe 1-3 Stufe 4-6 

08:00 - 
08:10 Alle Kinder sind im Klassenraum 

08:10 - 
08:50 1      

Chor/ 

Orchester 
  

Kirche 
A-Woche 

Kirche 
B-Woche 

08:55 
– 
09:35 

2           

09:35 - 
10:15 

3    Projekt       

10:15 -
10:30 

Frühstückspause 15 Minuten 

10:30 - 
10:50 Hofpause 20 Minuten + Raumwechsel 

10:55 - 
11:35 4    Projekt       

11:35 - 
12:15 

5    Projekt 
Schwimmen 

3. Jg. 
     

12:15 - 
12:55 

 
Mittag-
essen 

Fördern 
(12.20 – 
13.00) 

Mittag-
essen 

KiSpr. 
Mittag-
essen 

KiSpr. 
Mittag-
essen 

5-min-P. / 
Raumwec

hsel 
Mittag-
essen 

KiSpr. 
6. Stunde 
12.20 – 
13.00 

12:55 
– 
13:35  Fördern 

Mittag-
essen 

KiSpr. 
Mittag-
essen 

 
Schwimmen 

3. Jg. Mittag-
essen 

 

 
Mittag-
essen 

13.00 – 
13.40  

KiSpr. 

 
Mittag-
essen 

13:35 - 
14:15 6    Projekt 

 
Schwimmen 

3. Jg. 
  

7. Stunde 
13.40 – 
14.20 

 
 

14:15 
– 
14:55 
 
 

 

7    Projekt       

 

Donnerstags geht der Unterricht nur bis 14.20 Uhr, damit die Sitzungen des Kollegiums stattfinden 
können. Der Plan verschiebt sich für die Stufe 4-6.  
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Ein freundliches Zusammenleben und achtsames Miteinander wollen wir mit den 

folgenden Regeln an unserer Schule ermöglichen. 
 

 

 
An sehr heißen Tagen werden die Unterrichtsstunden für alle Jahrgänge verkürzt. Ob verkürzter Unterricht 
stattfindet, wird von der Schulleitung festgelegt und der Schulgemeinschaft mitgeteilt. Es ergeben sich dann 
folgende Unterrichtszeiten: 
 

Tagesrhythmus mit verkürztem Unterricht 
 

7.00 – 8.00 

8.00 - 8.10 

Frühhort 

Ankommen/ alle Kinder sind ab 8.00 Uhr im Klassenraum 

8.10 – 9.45 1.-3. Stunde (1. Block) inkl. 5 min Pause 

9.45 – 10.25 Frühstück in den Klassen und Hofpause  

10.25 – 11.25 4.-5. Stunde (2. Block) 

11.25 – 11.45 Hofpause 

11.50 – 12.20 6.Stunde (3. „Block“) 

12.20 – 17.00 (18.00) Offenes Mittagessen und Hort/ Späthort 

 
An Tagen mit verkürztem Unterricht entfällt das Bunte Band. Die Hortangebote finden statt. 
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Ein freundliches Zusammenleben und achtsames Miteinander wollen wir 

mit den folgenden Regeln an unserer Schule ermöglichen. 
 

 

……………………………………………………………………………………… 

Lieber Eltern,  

bitte geben Sie diesen abgeschnittenen Teil der Hausordnung unterschrieben 

Ihrer Klassenlehrkraft spätestens am Ende der ersten Schulwoche 

unaufgefordert ab.  

Für Fragen können Sie sich an Ihre Klassenpädagog*innen wenden.  

 

 

Ich habe die Hausordnung der ESBM zum Schuljahr 2025/26 erhalten und 

gemeinsam mit meinem Kind gelesen und besprochen.  

 
 
 
______________________________________                           __________________________ 
Datum und Unterschrift der Eltern                                                  Unterschrift des Kindes) 

 
 


